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3^ach dem Hinfchcid des lezten Grafen von Toggenburgrm Jahr 14) 6 verbanden sich die Einwohner der Graf -schaft durch einen Landeyd , zugleich errichteten sie mitden beyden Kantonen Schweiz und Glarus ein Land ,recht . So wohl dieses lezkerc als den Landcyd bestätig¬ten die Freyherren von Raron , als Erbe » des verstorbe¬nen Grafen . Mir Vorbehalt solcher Rechte wurde her¬nach die Grafschaft Toggenburg im Jahr , 468 dem Abtzu Sr . Gallen um i4e --o Gulden verkauft und der
Kauf von Kayscr Friedrich III . als höchstem Lchnhcrrn
bestätigt . Im Jahr 1469 trat auch der Abt wegen gekauf¬ter Grafschaft in ein Landrecht mit Schweiz und Gla
rus / jedoch ohne Nachtheil desjenigen Landrcchts , wel¬
ches schon vorher zwischen diesen Kantonen und den Toggen -
burgcrn beschworen gewesen .

Leicht begreift man , daß eine so verwikclte Verfassungvon Zeit zu Zeit die gefährlichsten Zerwürfnisse werde her¬
vorgebracht haben . Im Jahr 1712 brachen die Zerwürf¬
nisse in einen blutigen Krieg aus . Gegen den Abt fandendie bedrängten Toggenburger Schuz bey den Kantonen
Zürich und Lern . Erst im Jahr - 7 - 8 erfolgte dcr. Fcie -dc . Vermög dieses Friedens bleibt der Abt zu St . Gallen
Oberr . und Landesherr im Toggenburg . Die Toggen ,
burger aber behalten ihre Freiheiten und Rechte .
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Der Abl , als Fürst , sezt in die Toggcnbmgische

Grafschaft einen Lairdvogrwoher es ihn gut dünkt .

Den Landstbretber und Landweibct hingegen walt er

ausschheffend aus eingesessenen Landsleute » , und zwar

so , daß , wenn der eine katholischer Religion ist , der

andere re ' ormincr Religion seyn muß . Zur Einziehung

seiner Gefalle hat er hre und da noch bcwnderc Vögte .

Dir Einwohner in dem Tvggcnburg haben einen

Landrath aus sechzig Mann , zur Hälfte reformier , zur

Hälfte katholisch . Die Glieder dieses Landraths werden

aus allen Gegenden des Landes von den Gectchlvgemcm -

den selber gewälcr und bey Wohlvcrhallcn nicht abgeän¬

dert . Dieser Landrath wacht für die Freyheiten und An¬

gelegenheiten des Voltes . Durch einige Bcysizcr trägt er

die vermeinten Beschwerden dem Landvogt des Fürsten ,

oder dem Fürsten selbst vor . Bey ausbleibender Genug¬

thuung wendet er sich ohne fernern Umtrieb an sechs von

den Rantonen der Evdgenoßschaft , die alsdcnn in

Gleichheit der Religion und Säzcn entscheiden . Bey

dem Landrarhe steht auch die Anlegung , Vcrlhcilling , Be¬

rechnung der Steuern und andrer Auflagen , jedoch mischt

er sich in keine Sache » , die entweder den Fürsten , oder

irgend ein Gericht besonders angehn . Gewöhnlich versam¬

melt er sich alljährlich nur einmal ; auch kann es im Noth -

fall öfters geschehn , nur daß es Tags vor der Versammlung

dem Landvogte des Fürstc » muß angezeigt werden . Der

Landrath ermatt selbst seinen Obmann oder Vorsteher ,

und dessen Statthalter , ferner Sckclmeister , Panner -

Statrhaltcr , nach Alternativ » unter beyden Religionen ,

Schreiber , Kommissarien und Boten , in gleicher Anzahl .

Das Landevsiegel verwahrt und braucht der Obmann .

Jedes fünfte Jahr werden alle Einwohner , über vierzehn



Jahre , die den Landcyd noch nicht beschworen HMn ,
von dem üandralhe dcexdigr .

Im Toggcnbmg ist die erste rechtliche Instanz bey
dem niedern Gerichte jeder Gemeinde . Ein solches Gericht
besteht aus dem Ammann , den Richtern , dem Schreiber
und Wcibel . Bey der Bestellung des Ammanns ist hie
und da die Walform verschieden . Entweder erkennt der
Fürst einen von den vieren , welche ihm die Gemeinde vor ,

^ schlägt , oder (wenn ihm keiner der Vorgeschlagenen an ,
steht, ) so schlägt alsdcnn er selbst der Gemeinde vier Mann
zur Answal vor . Bey jedem Gerichte stnd gewöhnlich
zwölf Richter . In Gleichheit der Religion wird die eine
Hälfte vom Fürsten , die andere Hälfte von der Gemeinde
ernennt . In Vetref des weidete bleibts bey den Vsrschlä ,
gen und die Wal steht bey dem Fürsten . Den Gench - s .
schreibet walt die Gemeinde aus zween Gcmcindsgeuossen ,
die der Fürst vorschlägt . Der Gerichtsschrciber und der
Wcibel müssen von ungleicher Religion seyn .

Ein solches niedres Gericht hat , nach Innhalt der
Gesezc und Ordnungen , das Strafamt in allen nicdcrge -
richtlichen Vergebungen , die Bußgelder aber liefert es dem
Abt ein ; auch beurtheilt es alle Civilsachcn . Nur wenn
der Handel über fünfzehn Gulden steigt , hat eine Appella¬
tion statt .

« Das Appellattonsgericht besteht aus sechs katholi ,
scheu und sechs rcformirtcn Landcsmännern . Die Hälfte
davon wält der Landrath aus sich selbst , die andere Hälfte
der Abt , und zwar in Gleichheit bcvdcr Religionen . Den
Vorstz bey diesem Gerichte hat der Landvogt ; auch hat er
bey gleich getheilten Stimmen die Entscheidung . Dieses
Gericht spricht über alle Appellationen ganz ab , nur mit
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Vorbehalt solcher Sachen , welche Herrschaften , herr¬

schaftliche Rechte , Grundzinse und Zehnten in ihrem
innern Wcstn selber betreffen , oder auch bey Preussen ,
in welchen die eine Parthey ausländisch ist. Alsdcnn hat
wettere 'Appellation an den Fürsten selbst statt . Die Ent¬
scheidung solcher Appellationen indeß muß des Jahres ein
oder zweymal in dem Lande selbst von dem Fürsten oder von

einigen seiner Abgeordneten , ohne andere Unkosten , als das

gewöhnliche Appellationsgeld , geschehn .

Das Landgericht besteht aus dem jedesmaligen Land¬

vogt im Loggcnburg , als Vorsteher , und aus XXlV Bcy -

sizcrn aus allen Gegenden des Landes . Aus jedem der

zwanzig Kwchsprengeln Einer , von Lichtcnstcig zween ,
und zween von Watwyl . Sämmtlich werde » sie , nebst
dem Landfchreiber , von dem Fürsten , jedoch in Gleichheit
der Religionen , ernennt . Im Namen des Fürsten beur¬

theilt dieses Landgericht alle Crimmal - vnd Walcfiz - Sa¬

chen. Das Verhör geschieht in Anwesenheit des Landvvgls ,
des Landschrcibers und zweyer Richter , in Gleichheit der

Religionen . Wenn sie sich , besonders wegen des Gebrau¬

ches der Folter chcht zu vereinigen im Stande sind, so gehört

alsdcnn die Entscheidung vor ein halbes Landgericht ,
in Gleichheit beyder Religionen . Bey dem Endnrtheile

wird die Anzahl der XXIV Richter ergänzt . Wenn die

Stimmen gleich getheilt sind , so giebt der Landvogt den

Ausschlag . Fällt er auf die härtere Meynung , so ver¬

schiebt man die Vollziehung und der Missethäter oder die

Scinigen haben die Freiheit , sich an den Fürsten zu wen¬

den , bey welchem das Recht der Begnadigung stehet . Die

Bussen , welche das Landgericht auflegt , auch die Confisca¬
tionen von den Gütern der Missethäter , vorsezlicher Selbst¬

mörder , Todcswürdigcr Flüchtlinge fallen in den fürstit -
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chen ^ iscuo . Bey Landslentcn aber , die Kinder zurük -
Iassc -1 , begnügt sich der Fürst mit der Häistc der Gü¬
ter . — Wenn auch dieses noch zu streng scheint , so mich
man dabey nicht vergessen , daß es der Fürst ist , der das '
Landgericht besoldet . Das Landgericht aber ist zugleich
fürstlicher Laudrarh . Nach Belieben beruft es der Fürst
bey nöthigen Geschäften zusammen , auch läßt er durch das¬
selbe die öffentlichen Mandate und Ordnungen ergehen .

Landesgemeinden oder Volksversammlungen wer¬
den nur unter folgenden Umständen gehalten : i . Wenn
einem neucrwälttn Abt und Fürsten gchuldigct , wird .
2 . Wenn man allenfalls mit Schweiz und Glarus das ,
Landrccht erneuert , z . Wenn das Volk die erledigte Stelle ,
eines Pannerherrn wieder besezt. — Aus einer solchen Lan -
desgemcmde wird ( ausser der Beschwörung des Landeyds )
nichts anders behandelt .

Unter den Bewohnern des Toggenburgs sind ungefähr
zween Drittel reformtrt , und ein Drittel katholisch . Die ,
rcformirten Prediger werden von den Gemeinden selbst
crwalt , und von dem Fürsten oder dessen Landvogte be¬
stätigt . Diese Prediger werden entweder aus dem Lande
selbst , oder ans einem der V rcformirten Kantone gezogen .
In einem derselben müssen sie vorher yrdinirt worden seyn.
Aus einem Kantone allein , oder aus dem Lande darfdie .
Anzahl der Prediger den Drittel nicht übersteige ». In der
Mitte des XVItcn Jahrhunderts errichtete die rcformirte
Geistlichkeit unter sich eine eigene Synode ; in dem Frie¬
den vom Jahr 17,3 wurde diese Synode bestätigt . Bey ihr
steht die Besorgung kirchlicher Sachen .

Die katholische Geistlichkeit gehört - unter das Biß -
thum Constanz und unter das Capitel von Wyl . , Nur
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die einzige Pfarre Wildhaus gehört unter das Bißthum
von Chur .

Der Rriegesrath besteht aus zwölf eingesessenen Tog -

gcnburgcrn . In Gleichheit der Religion , werden sechsivon

dem Fürsten , und sechs von dem Landraihc ernennt . Den

Panncrherr , das ist das Kriegcshaupt , erwält die Lan¬

desgemeinde , und zwar vorzüglich aus den Beysizer » ,

die der Landrarh ernennt . Den Vorsiz in dem Kricgcs -

rath hat ein jedesmaliger fürstlicher Landoogt . Mit

Mehrheit der Stimmen entscheidet der Kriegcsrath über

kriegerischen Zuzug , über Werbungen , militairischc An ,

stalten im Lande , Gesundheitsanstaltcn u . s w . Bey

gleich getheilten Stimmen giebt der Landvogt den Aus¬

schlag .

In dem Landesfrieden vom Jahr 1718 findt man
die Erläuterungen über die Erwälung und die Rechte des

Landralhs und der übrigen Gerichte , ferner die Bestim¬

mung der unpartheyischcn Richter , die Bestimmung der

Gewalt der fürstlichen Beamten , die Bcdingnisse zur Er¬

haltung des Landrcchts , die Verordnungen wegen der

Märkte , der Jagd und Fischerey , der öffentlichen Wayd -

gänge , der Auflagen , des freyen Kaufs und Verkaufs ,
des Ealzhandels , des Zolls , des Abzugs , der Ehchaften ,

Einschreiblehcn u . s. w . besonders auch die Verordnungen

wegen der Gcwisscnsfrcyheit .

Ausser diesem Landcsfricdcn vom Jahr 1718 giebt
es noch eine Menge Verträge , welche die Toggenbur ,

Fische Verfassung beleuchten , z. B .
der sogenannte Landcyd zwischen den Toggenburgern selbst

vom Jahr l 4 Z>s .



Das Landrccht der Toggenburgern mit den Kantonen
Schweiz und Glarus 14 ) 6.

Das Landrccht der Freyherren von Raron , als Er¬
ben des Toggcnburgs , mit den so eben erwähnten bey¬
den Kantonen , nebst der Bestätigung des Toggenburgschm
Landrcchks und Landcyds im Jahr 1740 .

Die Vcrkaufung des Toggcnburgs , ( mit Vorbehalt
der angeführten Urkunden, ) an den Abt zu St . Gallen
im Jahr 1468 .

Landrccht dieses Abts mit den beyden KantEn
Schweiz und Glarus im Jahr 1469 .

Urtheilspruch dieser Kantone , daß der Eyd , den die
Toggcnburger dem Abt schwören , demjenigen Eyde , den
sie einander selbst schwören , vorgehen solle . Vom Iahr 1474 .

Von den verlandrechmen Kantonen , Schweiz und
Glarus , wurden verschiedene Sprüche und Verträge er¬
richtet , z . B . im Jahr i ; ; s wegen der Appellationen ,
im Jahr 1440 wegen Bestellung des Landvogts , des Land¬
gerichts und Raths ; im Jahr 1499 und 1609 wegen einer
Menge M '.ßhclligkeiten , im Jahr 1616 wegen Her Kirchen ,
und Schulsachen . — Im Jahr 1,644 gab der Fürstabbt eine
Erklärung wegen des Landrechts mit Schweiz und Glarus ,
wegen des Kriegswesens « wegen der Stcuren , Auslagen
u . s. w .

Nach dem Landesfricden vorn Jahr 1718 intcrcßirtcn
sich für die Toggcnburger die beyden ersten Vororte , Zu ,
rich und Lern , als getreue Beschüzer . Im Jahr , 744
machten sie mit dem Abt einen Verglich wegen des Mann -
schaftsrechts und des davon abhängenden Militairwefens .
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^ undt zu wissen und offenbahr seye hiermit , nach «

dem inzwischen Jhro Hochfürstl . Gnd dem Herrn
Abten zu St . Gallen , und Dero angehangen

Landschaft Toggenburg seit einiger Zeit in Ansehung
des Mannschasts - Rechts und davon abhängenden
Miluaire , wie auch Haltung der Landsgemeinden

sich Irrungen und Anstößigkeiten erhoben , und surr

gewaltet , so haben beyde Löbl . Stände Zürich und

Bern Einer , und gedacht Ihrer Fürsil Gnd . zu

St . Gallen anderseits als compaciscirende Theile zu

Abhebung hinkünftiger Mißverständnisse sich mit

einander dahin verglichen , daß es ferners bey dem

44ten Artiknl Badischen Friedens und bey dem izten
Artikul Frauenfeldischer Erläuterung sein völliges

und unabgeändertes Verbleiben haben , damit aber

fürohin bey sich ergebenden Vorfallenheiten aller

Unordnung vorgebogen , und selbige verhütet werde ,

nachstehende Verhandlung und Einrichtung bis obige

Artikul auf beidseitiges Verlangen Jhro Fürstl . Gnd .

und des Lands Toggenburg ihr rechtliche Auskunft

erlangt haben , steif beobachtet werden sollen , wie

Punct zu Punct folgt .

Fälle des Zuzugs .
i .

Es sollen die Toggenburger pflichtig und ver¬

bunden seyn , einem jeweiligen Fürsten und Abten
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zu Gallen auch dasigem Gotthaus als ihrem natür¬
lichen Land - und Oberherren zu Errettung seiner
Person , Land , Leuten und Rechten , wider allen
feindlichen Angriff, Schirm und Hüls zu leisten, auch
auf Begehren und Ermähnen , wie vor Alters .her,
zuzuziehen , doch nicht über Rhein.

2.

BeschüMg der Evdgenoßschaft .
Wofern eine Löbl. Eydgenoßschast mit auswär¬

tigen Feinden in Krieg verfallen , und den Herrn
Abten zu St . Gallen als einen Stand und zuge¬
wandten Ort derselbigen zum Zuzug mahnen würde ,
sollen alsdenn die Toggenburger auf die von Ihro
Hochfürsil . Gnd . an sie gesehene Mahnung hin schul¬
dig und verbunden seyn , zuziehen und mit selbigem
als ihrem natürlichen Land - und Oberherrn zu reisen .

Z .
Oesensl onalex .

Im Fall fremde Kriegsvölker denen eydgenößi-
schen Gränzen sich also näherten , daß eine Löbl.
Endgenossenschaft nothwendig erachten würde , zu
Ihrer Sicherheit Wachten aufzustellen, oder Gar¬
nisonen in die Gränzstadte zu verlegen, dann zuma-
len sollen die Toggenburger pflichrig seyn auf die von
Ihro Fürstl. Gnd. an sie beschehene Mahnung für
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die Halste des , das Fürstl . Stift von Sr . Gallen

laut eydgenößischen Defensionale betreffenden und

auSWerffenden Antheils beyzutragen und zuzustellen .

4.

Fall der Werbungen .

Wann es um die Aufrichtung oder Anwerbung

einiger Compagnien in den , Toggenburg zum Dienst

der mit einer Löbl . Eydgenoßschaft und Ihre » Fürstl .

End zu St Gallen verbündeten Machten , kraft

ihrer Bündtniffen zu thun ist ; sollen solche Wer¬

bungen freywillig und ungezwungen auf nemlichen

Fuß und weiß wie in gefammt Löbl . Eydgenoßschaft

vorgehen und beschehen . Auch die Abt St . Gallsi

sehen Völker , nicht wider die Eydgenoßschaft , noch

ein Ort und Stand derselbigen insbesonders gebraucht

werden , noch dienen mögen ; Erläuterungen der

Werbungen halber .

Z.
Hauvtleuth , Subalternes und Bestim¬

mung der Werbungen .

In dem Fall solch vorhergehender Werbung

einiger Compagnien in dem Toggenburg sollen die

Hauptleukh derselben aus gebohruen Toggenburgern

und in pnritAto ^ oliZionis bestehen , welche ihre

Subalternes auch aus gebohruen Toggenburgern

sechsten bestellen und ernennen können . Wann



aber auf eine beschehene förmliche Kundmachung
einer allfälligen Werbung im Land Toggeuburg währ
render Zeit von z Monath kein gebohrner Toageu -
burger sich um eine Compagnie bewerben würde ,
noch selbige auf den Capitulatious mäßigen Fuß an¬
zunehmen verlangte , solle um dieser Ursach willen
die Werbung in dem Land nicht gehemmt seyn, son¬
dern eine solche Toggenburger Compagnie von einem
der Gottshauslemen allda mögen aufgerichtet wer¬
den , jedoch dergestalt . Laß der an solche statt kom¬
mende Hauptmann nichts destoweniger zu Subalter¬
nes gebohrne Toggenburger zu nehmen haben solle ,
und zwar vorzüglich von gleicher Religion derjenigen
so nach obausgesezter Parität den Zugang zur Haupt -
mannsstelle gehabt hätten , in so fern aber nach obiger
in Ansehung der Hauptmannsstellen erläuterten Wei¬
se , keine Toggenburger sich befunden , welche die
Subalternen - Stellen auf Capitulatious mäßigen
Fuß anzunehmen begehrten , solle alsdenn einem sol¬
chen Hauptmann frey stehen , sich mit Subalternes
aus der alten Landschaft zu versehen . Auf daß aber
bey diesen Werbungen aller Unordnung desto
kräftiger vorgebogen bleibe , solle kein Hauptmann
aus der alten Landschaft , der nicht obausgesezter
Massen eine Toggenburgische Compagnie aufzustellen
hätte , keine öffentliche Werbung in der Erafsthaft
Toggenburg vornehmen mögen ; wo aber ein Haupt -
mann einer Toggenburgischen Compagnie , ( er seye



' aus dahsro , oder von der alten Landschaft ) seine

erforderliche Anzahl von Mannschaft im Toggen -

bnrg selbst nicht aufbringen könnte , wirb dem Gut -

besinden und Belieben Jhro Hochfürstl . Gnd . über¬

lassen , die Bewilligung zu ertheilen , daß selbige in

der alten Landschaft completirt werde .

Bestellung eines Kriegsrath .

6 .

Kriegörath - Zahl , Präsidien / Erwählung
und Besoldung .

Es solle der Kriegsrath aus 12 eingesessenen
^rioggenburgern errichtet werden , davon Jhro Fürstl .

Gnd . drey katholisch und drey evangelische und der

Landralh gleichfalls drey evangelische und drey katho¬

lische jeweilen zu erwälen haben , jedoch so , daß ein

Pannerherr vorzüglich zu dem von dem Landrather -

wälenden gehöre , damit aber obige Anzahl niemal

bey der Wahl eines neuen Pannerherrn und der dabey

zwischen beyden Religionen etwann vorfallenden

alternatif überschritten werde , solle alsdenn der jüng¬

ste von gleicher Religion bis zu nächst folgender

Vacant still stehen und seine Functiones suspendiert

seyn ; bey Erledigung aber eines Plazes von nem-

lichen Religionsgenossen derselbe unmittelbar wiedrum

in den Kriegsrath eintrekten und dazu gehören ; das

Präsidium aber soll ein jeweiliger Landvogt im Tog -



genburg führen , auch alle Geschäfte so für selbi¬
gen laut nachstehender Erläuterung gehören durch
die Mehrheit der Stimmen erörtert werden , zum
Fall aber dieselben sich gleich zertheilten , der Prä¬
sident den Ausschlag und die Decision geben . Je¬
dem der Kriegsräthen , so oberhalb Krnmmenauw
und unterhalb dem Eunhenbach wohnen , ist ein
Gulden , denen aber so näher gegen Lichtensteig
wohnhaft , ein halber Gulden tägliche Besoldung ,
so oft sie zusammen kommen bestimmet , woran
Ihre Fürstl . Gnd . ohne weitere Consequenz die
einte Helste , das Land aber durch gewohnte Anla¬
gen die andere Hälfte beytragen wird . Bey vor¬
fallender Judicamr - Sachen zwischen Werbern und
Angeworbenen , sollen sie zwar kein Taggclt , son¬
dern an dessen Starr von denen Partheyen selbst
ein Sizgeld von obiger Summ zu beziehen haben ,
und wann einrweder neue Anwerbungen oder Re¬
krutierungen beschehen , lieget dem Hauptmann ob ,
von jedem Mann welcher dem Kriegsrath vorgestellet
wird , einen Gulden zu erlegen , in der Meynung ,
daß der Betrag der WerbungSgeldern ein Jahr lang
gesammelt und nach Verftuß desselben daraus vor¬
stehende Belohnungen ohne Ihre Fürstl . Gnd . oder
des Lands Beschwerden abgeführt , das testierende
zu gleichem Gebrauch in nächstkünstigeS Jahr auf¬
behalten und so nach Möglichkeit continuitt werden ,
wo es aber nicht mehr hinreichte , auf obangrr
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führte Weife von Jhro Fürstl . Gnd und der Land¬

schaft zu gleichen Theilen , jeweil der Betrag erstat¬
tet , und dieses Salarinm entrichtet werden .

Wichten und Befugnissen des Kriegsraths .

7-

Zuzugs - und Werbungsfakle .
Bey erfolgenden vbangeführten Zuzugs - und

Werbungsfallen werden die Fürstl . Befehle und

Atahnungen an den Kriegsrath ergehen , welcher

ohne einige Ein - oder Widerred selbigen vordcrjamst
Folg zu leisten , und die Vollziehung wohl zu besorgen
haben soll , was aber eine nähere Verfügung und
alle besondere zu der Erecutivn gehörige Bestimmun¬

gen , auch die Art und Weise angeht , vermittelst
welcher die Fürstl . Befehle am besten lind kürzesten
in Wirkung zu bringen , solle darüber in selbigem
gerathschlaget werden , und die allfällig ungleiche
Meinungen durch das Mehr der Stimmen unge¬
säumt entscheiden werden .

Militair . Anstalten im Land .

Die Befehle des Fürsten ausser obigen Fällen
und zu Friedens Zeiten sollen , soweit selbige in das
Milltair einschlagen , gleicher Gestalten an den

Kriegsrath gelangen , die Weiß und Manier der
Er -



Erfüllung derselben , und die dahin gehörige nähere
Anstalten und Einrichtungen fordersamst berathschla¬
get und bey ungleich fallenden Meinungen nach
der Mehrheit vollzogen und bewerkstelliget werden .

Vorstellungen .

Wo aber diese Befehle von der Beschaffen¬
heit wären , daß sie in Ansehung ihrer Vollstre¬
ckung Bedenklich - oder Beschwerlichkeiten mit stch
führen würden , mag der Kriegsrath einhellig oder
durch das Mehr der Stimmen darüber ehrerbieti¬
ge und geziemende Vorstellungen an den Fürsten ge¬
langen lassen.

Beeydigung bey Zuzügen .

Wenn bey denen Zuzügen die Mannschaft un ,
ter dem Fahnen zu schwören hat , solle selbige von
dem Herrn Landvogt als Präsidenten in Gegenwart
des Kriegsraths zu Handen Jhro Fürstl . Gnaden
beeydiget werden .

Sanitäts - Anstalten .

Die Sanitäts - Anstalten in ContagionS - Zeiten
zu machen , wird der Fürst so weit sie in das Mi -
litair einlaufen , dem Kriegsrath auftrage ».

S



Dreyer Vorschlag zur Hauptmauusstelle
im Land .

Die dermaligen Hauptleuthe im Land Toggen -

burg mögen zw^r bey diesen Stellen ferners ver¬
bleiben , jedoch solle in Zukunft bey vacanlen , oder

Vermehrung der Compagnien in dem Land , auch
im Fall bey Eintheilung der Quartieren , Quartier -

Hauptleuthe zu sezen nöthig befunden würden , je .<

derweil der Kriegsrath Jhro Fürstl . Gnd . drey tüch¬

tige Männer in Vorschlag geben , aus welchen der

Fürsl einen zu ernennen und zu erwähle »» haben

wird . Wobey dennoch ein jeder Gemeind überlas¬

sen ist zu einer der Hauptmannsstellen , in ihrem Be¬

zirk einen Dreyer Vorschlag zu formiren , welcher
dem Kriegsrath eingegeben und durch denselben dem

Fürsten zur Auswahl gebracht werden solle , da

dann denen sämmtlichen Hauptleuten zustehet , ih¬

re Subalternes selbsten zu ernennen .

Engerer Ausschuß .

Zu Behandlung der Geschäften , welche entwe¬

der eine geschwinde und beschleunigte Zusammen¬

kunft erfordern , oder von minderer Erheblichkeit

sind , wird der Herr Landvogt und Kriegsrath aus

und unter sich selbsten die Hälfte in parimre ksli -

^ ionis und gleicher Anzahl der von Jhro Fürstl . Gnd .

und dem Landrath ernannten Mitgliedern , als en<



gern Ausschuß denominiren und auswählen . Be¬
gäbe es sich aber , daß einer aus dem engern Aus ?schuß Krankheit oder anderer Hindernissenchalber sichnicht einfinden könnte , ist dem Herrn Landvogt und
übrigem Ausschuß überlassen für selbiges mal undin solch besonder «« Fall ein anders Mitglied des
KriegSraths zu Ergänzung der Parität in der Reli¬
gion und Wahl an seine Statt zu sich zu ziehen .

Vorstellungen der Subalternes und Gemeinen
bey Werbungen .

Bey vorfallenden Werbungen sollen die Subal¬
ternes und Gemeine dem Herrn Landvogt und ge¬summten Kriegsrath oder einem in pariww koliZio -nis berufenen Ausschuß desselben vorgestellt und vonder Kanzley eingeschrieben werden .

Judicatur in Werbungs , Streitigkeiten .
In denjenigen Streitigkeiten , welche über die

Anwerbungen zwischen denen Osiciers und Werbern ,und denen Angeworbenen entstehen , solle der ge>
samnite Kriegsrath die Untersuchung zu thun und
den rechtlichen Ausspruch zu geben haben . Bey
Fällen wo keine Verweilung Plaz hat , oder die
von geringerm Belang und weniger Wichtigkeit sind,mag unter Präsidio des Herrn Landvogts die ge¬dachte Hälfte desselben in parirats wohl
hiezu berufen werden , es wäre denn Sach , daß
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eintweder Theil , Kläger oder Beklagter die ganze

Versammlung begehrte , in welchem Fall der ganze

Kriegsrath auf des Unrecht habenden Theiles Kosten

zusammen kommen und absprechen solle.

Eyd des Kriegs , Raths .

Diese Kriegsräthe sollen auch dahin beeydiger

werden , den Kriegsrath , so oft sie erfordert wer¬

den , fleißig zu besuchen , die Geschäfte , welche

laut errichtetem Tratten für selbigen gehören , nach

bestem Wissen und Gewissen zu berathen und zu
besorgen , auch zu richten , was für sie kommt ,

dem Armen als dem Reichen , dem Reichen als dem
Armen , dem Fremden als dem Einheimischen , nie¬

mand zu Lieb noch zu Leid , und darum kein .Mieth

noch Gaben zu nehmen , sondern alles das abzu¬

thun , ohne Ansehen der Religion und Person , ge¬

treulich und ohne Gefahr .

Ordnungen wegen der Kriegsübungen
im Land.

Dannethin und leztlich mögen die Toggenburgir

schen Landleut denen Gegenden nach , sin jeder Ge¬

gend besonders unter Aufsicht ihrer vorgefezten Of -

steteren , die alljährige ordinaire Kriegsübungen nach

der von dem Kriegsrath einzurichtenden Ordnungen

vornehmen , wann aber , über solche Exercitia aus ,

etwas anderes oder mehrers vollzogen werden wollte .

l
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soll es nicht änderst als mit des Kriegsraths vorher¬
gehenden Bewilligung und Veranstaltung beschehen .

Haltung der Landgemeinden .

8 .

Landgemeinden , bey der Pannerherm
Wahl .

Was sodann die Haltung der Landsgemeinden
anbcmft , sollen neben der Huldigungs - Landsge -
meinde in dem Toggenbnrgifchen , und derjenigen
so eine allfällige Erneuerung des Landrcchtens mit
den beyden Ständen Schweiz mrd Glarus erfor¬
dern möchte , keine andere LaudSgemeinde statt ha¬
ben , als auf Abgang eines Pannerherrn , da dann
bey Erledigung dieser dieselbe Stelle vorderfamst wie¬
der mag besezt werden , mithin dervon dem Landrath
angesehene Tag der Wiedcrbestellung durch die Ge -
meindS - Vorgefezten im Land mündlich angezeigt
und dann von der Landsgemeind ein neuer Paunerr
Herr erwählet werden : doch daß ein Monath vor -

hero von einer zu solchem Ende hin haltenden Lands¬
gemeind dem Herrn Landvogt zu Handen Jhro Fürstl .
Gnd . geziemende Nachricht ertheilt werde , in dem

ausgedrükren Verstand , daß auf einer solchen Lands¬
gemeind ausser der Beschwörung des Landeyds , nichts
anders noch weiters angebracht , behandelt noch be¬

schlossen werde , widrigenfalls es an sich selbst völ -
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lig ungültig / nichtig und verantwortlich seyn solle. —

Da übrigens alle heimlichen und öffentlichen Rot -

tierungen und Zusammenverbindungcn strnerS , bey
Hochoberkeitlicher Ungnade verbotten seyn und blei¬
ben sollen . Wann es aber um des Lands Angelegen¬
heiten , Freiheiten und Rechtsamen zu thun ist , so
lieget es dem Landrath ob , laut Anweisung des

Zten 4ten und 76ten ArtikulS Badischcn Friedens
zu verfahren , auch , wenn er es nöthig finden wür¬
de , des Landts - Meinung bey der Gcmeind oder

Gegend durch die Ausgeschoffenen Landräthe ver¬

nehmen zu lassen.

Exeeution und Handhaab .
Sobald nun dieser vorstehende Verglich durch

Ernennung und Einrichtung des KriegSrathS und

engern Ausschusses in Cxecution und Anfang der
Wirksamkeit gesezt , folglich derselbe angenommen
seyn wird , worvon die Beförderung Löbl . Stände

Zürich und Bern sich bestens werden angelegen seyn
lassen , solle selbiger in gleichem Schirm und Hand¬
haab des Friedens von Anno 1718 begriffen und

eingeschlossen seyn .



Beschluß .

Gleichwie aber bey all abgeschriebenem und
verglichenem der ganze Jnnhalt des Friedens von
Anno 1718 und der Frauenfeldischen Erläuterung
von Anno 171 y in sämmtlichen Puncten und Ar -
tikuln kräftigst vorbehalten und bekräftiget verblei¬
bet , und aus dieser Handlung denen zuwider keine
Folgen gezogen werden sollen , also ist die fernere
Meinung , daß solches als etwas so Jhro Fürstl .
Gnd . und Dero ungehörige Landschaft Toggenburg
gegen einander einig , und allein berühret, ^niemand
anderm nachtheilig seyn sollen »

Vorbehalt der Ratifikationen .

Wann nun alles dieses sorgfältig verhandelt ^
berathschlaget und verabredet worden , so haben
sämmtliche Ehrengesandten solches einig und allein
auf Belieben , Genehmhaltung und Ratifikation
allseitiger Hoher Principalen zu hinterbringen und
Hochderoselben Befindnuß heimzustellen übernom¬
men , zu Gezeugnuß dessen drey gleichlautende Exem¬
plaren von denen Herrn Ehrengesandten nebst
Fürtrukung ihrer angestammten Pittschasten eigen¬
händig unterschrieben worden . So bescheben in



Baaden im Ergänw , Sammstag den 27sten Herbst -

wonach 1755 .

sU8 . ĵ Johannes Frieß , Bürgermeister der

Sradt Zürich .

,, Hans Conrad Heidegger , des Raths
von der freyen Wahl in Zürich .

Joh . Ant . Tillier , Schultheiß der
Stadt Bern .

« Beat Sigmund Augspurger / Venner

der Stadt Bern .

» Aegtdius Hartmann / Decanus zu
St . Gallen .

,) Plaeidus Lieber , Statthalter
'
zu St .

Gallen .

» Johann Victor , Freyherr von Thurn,
^

Valsasine < Hochfürstl . St . G . ge¬

heimer Rath und Landhofmeister .

„ Joseph Awull / Freyherr von Pflutir.'

mern , Hochfürstl . St . G . G . Rath
und Obervogt zu Romißhoru .
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